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SBerte BereiitSgenoffen!
9?a<hbem bon ber Setegiertenberfammtung itt ©tjur

ber $anbroerfer= unb ©eroerbeberein Söerrt neuerbingS
atS BorortSfeftion unb Iperr S- ©c^etbegger atS Rentrai»
präfibent ernannt roorben, f)at bie BorortSfeftion
ftatutengemäß bte Söafil ber Biitglteber beS lettenBen

SlnSfifjuffeS borgenommen unb bte bisherigen beftätigt.
@§ befteht fomit ber leitenbe StuSfchuß auch für Bie

nun begonnene Sßahtpertobe 1903/06 aus fotgenben
Herren :

S. ©eßeibegger, Ißräfibent,
©. SDÎichel, Budjbrucfer, SSigepräfibent,

©iegerift=@toor, ©pengtermeifter, Guäftor,
Dr. jur. ©tuefp, Bletchereibefißer in SBorb, Seifiger.

* *
*

Sie Drganifation ber .Çanbmerfêtneifter ttnb ©£
werBctreiBcnbett ift in unferem mit Vereinen alter Strt
fo reich gefegneten Batertanbe noch biet gu roenig ent=

tbidett. Unb bocß bietet eine fräftige Bereinigung

©teichgefteEter unb ©leichgefinnter erfahrungsgemäß bie
hefte ©ernähr für bie ©rreidjung gemeinsamer $iete,
ben roirffamften Schuß gegen innere unb äußere Sßiber»
fâcher. ©S mögen faum 10 % aEer fetbftänbigen ©e=
merbetreibenben ber ©cßroeig einer geroerblidjen Ber*
einigung angehören. @S gibt mehr atS 150 ©emeinben
mit über 2000 ©inroohnern unb einer gum Seit fetjr
geroerbetätigen Bebölferung, in benen noch ïein §anb=
roerfer» unb ©etoerbeberein Boben gefaßt hat. ©benfo
finb girfa 25 geroetbtühe Berufsarten noch in feiner
SBetfe organifiert.

@S bleibt fomit noch manche große Sücfe auSgu»
füEen, bamit unfer ^anbroerfer» unb ©emerbeftanb
gefchtoffen unb geeinigt bafteht. ©rft bann roerben
unfere Beftrebungen auf nachhaltigen ©rfotg rechnen
fönnen, roenn bie ©leichgüttigfeit fo bieter Berufs»
genoffen für aE baS, was unferem ©tanbe not tut,
gefeßrounben unb roenn ber SSßert unb Eiußen ber be=

ruftießen Drganifation bei aEen fetbftänbigen ©enterbe»
treibenben gum boflen Beroußtfein gelangt ift. Sie
beffere -.gufuttft unferer ^anbroerfe unb ©enterbe liegt
in einer aEfeitigen, tatfräftigen unb gietberoußten Ber»
einigung ber ©eroerbetreibenben.

ßur ©rreießung biefeS $ieteS fann jeber ©ingeine
beitragen. Unfer gentratborftanb ift ftetsfort bemüht,
bie ©rünbung neuer fpanbroerfer» unb ©eroerbebereine
ober BerufSberbänbe gu förbern unb ben feßon be»

ftehenben Bereinen gur ©tärfung unb Bermehrung
ißter BHtgtiebergaßl behütftich gu fein, ©r hat gu biefem
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Wer selbst nichts gilt, die andern schilt;
» Wer selbst ei« Meister, die andern preist er.

Schweiz. KewerSeverein.
Leitender Ausschuß.

Kreisschreiben Ur. SV1
an die

Sektionen des Schweizer. Ge-

Werbevereins.

Werte Vereinsgenossen!
Nachdem von der Delegiertenversammlung in Chur

der Handwerker- und Gewerbeverein Bern neuerdings
als Vorortssektion und Herr I. Scheidegger als Zentral-
Präsident ernannt worden, hat die Vorortssektion
statutengemäß die Wahl der Mitglieder des leitenden
Ausschusses vorgenommen und die bisherigen bestätigt.

Es besteht somit der leitende Ausschuß auch für die

nun begonnene Wahlperiode 1903/06 aus folgenden
Herren:
I. Scheidegger, Präsident,
G.Michel, Buchdrucker, Vizepräsident,
Siegerist-Gloor, Spenglermeister, Quästor,
Dr. zur. Stucky, Bleichereibesitzer in Word, Beisitzer.

» -i-
H

Die Organisation der Handwerksmeister und Ge>

werbetreibenden ist in unserem mit Vereinen aller Art
so reich gesegneten Vaterlande noch viel zu wenig ent-
wickelt. Und doch bietet eine kräftige Vereinigung

Gleichgestellter und Gleichgesinnter erfahrungsgemäß die
beste Gewähr für die Erreichung gemeinsamer Ziele,
den wirksamsten Schutz gegen innere und äußere Wider-
sacher. Es mögen kaum 10 "/» aller selbständigen Ge-
werbetreibenden der Schweiz einer gewerblichen Ver-
einigung angehören. Es gibt mehr als 150 Gemeinden
mit über 2000 Einwohnern und einer zum Teil sehr

gewerbetätigen Bevölkerung, in denen noch kein Hand-
werker- und Gewerbeverein Boden gefaßt hat. Ebenso
sind zirka 25 gewerbliche Berufsarten noch in keiner
Weise organisiert.

Es bleibt somit noch manche große Lücke auszu-
füllen, damit unser Handwerker- und Gewerbestand
geschlossen und geeinigt dasteht. Erst dann werden
unsere Bestrebungen auf nachhaltigen Erfolg rechnen
können, wenn die Gleichgültigkeit so vieler Berufs-
genossen für all das, was unserem Stande not tut,
geschwunden und wenn der Wert und Nutzen der be-

ruflichen Organisation bei allen selbständigen Gewerbe-
treibenden zum vollen Bewußtsein gelangt ist. Die
bessere Zukunft unserer Handwerke und Gewerbe liegt
in einer allseitigen, tatkräftigen und zielbewußten Ver-
einigung der Gewerbetreibenden.

Zur Erreichung dieses Zieles kann jeder Einzelne
beitragen. Unser Zentralvorstand ist stetsfort bemüht,
die Gründung neuer Handwerker- und Gewerbevereine
oder Berufsverbände zu fördern und den schon be-

stehenden Vereinen zur Stärkung und Vermehrung
ihrer Mitgliederzahl behülflich zu sein. Er hat zu diesem
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|}wecfe im Saßre 1901 eine glugfcßrift in beutfcßer unb
frangöfifcßer Sprache herausgegeben, betitelt: ,,§anb='
werfSmeifter unb ©eweröetreiöenbe bereinigt euch ' "

®iefelbe ift bereits in mehreren taufenb (Exemplaren
gratis tierbreitet Worben; aber mandée ©eftionett unb
Sereine haben i£)r nicht bie gewünfcßte Seach tung ge=
fcßenfi.

SBir möchten bei Seginn beS äöinterfemefterS ueuer=
bingS allen Seftionen gur Pflicht machen, bie Organi=
fation beS ©ewerbeftanbeS nach heften Kräften gu
förbern unb g war nicht nur burch ©èwimtung neuer
Mitglieber für ihren eigenen Serein. Möge jebe ©eftion,
mögen namentlich auch bie Sorftänbe ber fantonalen
©ewerbetierbänbe in ihren ©ebieten Umfchau Ijalten,
ob nicht gewerbtätige Drtfchaften einer gewerblichen
Drganifation entbehren, unb [ich fobann bemühen, ba=

felbft einflußreiche unb opferwillige Männer gu ge=
Winnen, welche bie Silbung neuer ,öanbwerter= unb
©ewerbebereine inS SBerf feßen. 3)ie ^nitiatibe joßte
freilich *>an bett anfäffigen ©ewerbetreibenbeu felber
ausgehen unb nicht bon außen fommen. 35er gute 2BiHe
unb bie ©inficht finb meift tiorßanben, aber cS bebarf
bloS beS fatlräftigen AnftoßeS irgeub eines (Eingelnen,
um ben fcßlummernbeu Keim gu einer lebenSfräftigen
Serbinbuug gu entfalten.

Sn ber borerwähnten glugfcßrift finb „Satfchläge
für ©rünbung bon ©ewerbebereinen" enthalten. Ünfer
©efretariat % jebergeit bereit, ben Snitiauten mit Sat
unb AuSfunft an bie §aub gu gehen, fei eS burch
Ausarbeitung eines Aufrufes gur Sammlung, burch
Sntfenbung facßfunbiger Sefereuten auf Koften beS

©cßmeigerifchen ©ewerbebereinS, burch Mithülfe bei
Ausarbeitung bon Statuten unb bergleichen, fowie
burch unentgeltliche Serabfolgutcg genannter glugfcßrift
nach Sebarf.

Möge biefe Mithülfe recht fleißig in Anfprucß ge=

nommen werben!
'

(Schluß folgt.)

(Eine neue Schöpfung beS ©eioerbePerbanbeê $üridj.
®ie leßte 35elegiertentierfammlung beS ©ewerbeberbanbeS
güricß l)at einftimmig bie (Erweiterung feines ftänbigeu
©efretariateS gu einem fRecßtSf onfultationS»unb
Snfaffobureau befcßloffen. 35er ©efretär beS Ser=
banbeS wirb in ber $olge als ©efretär unb Utechts»

fonfutent beSfelben, ben ©ewerbetreibenben $üri<h§,
alfo nicht bloS ben SerbanbSmitgliebern, — biefen
aHerbingS gu wefentlicß erniebrigten 35arifanfäßen, auf
©runb ber nachfteßenben Seftimmungeu gur Serfügung
flehen :

1. ®en itilitgliebern bes BerbanbeS roerben ^onfultationen
gewerblicher Statur, foroeit fie für eine gange Berufsgritppe guter»
effe haben unb nicht bas ißrtoatgefchäft eines einzelnen betreffen,
gratis erteilt.

2. gür anbere Sonfultationen roerben ben SJtitgtiebern 50 31p.
bi§ 1 ffr, beregnet.

3. Slidjtmitgtieber bellen für eine Sonfultation 1—3 ffr.
4. ®ie SluSfertigung non fcßriftlichen Arbeiten roirb je nach

ber ©röjje berfelben unter befonberer Berücffichtigung ber Ber»
banbSntitglieber gu befcljeibenem greife berechnet.

5. ffür Bemühungen, roie StuSgänge tc., haben bie BerbattbS»
mitglieber 50 SRp. bis 1 $-r., Stidjtmitglieber bis 3 grauten gu
entrichten.

6. Bei bem gnïaffo non fforberungen auf bem Sßege be§
nom ©efretariat eingerichteten SOtahnnerfahreitS (mit ' fdjro arger
Sifte, roelcfje auSfchlieplicb ben BerbanbSnutgliebern gur Berfügung
fteht), gilt für bie Mitglieder beS BerbanbeS ber nacfjftehenbe &arif ;

gnfaffi bis gu 50 ffr. 2 ffr. fig ; bei Unerhältlic£)!eit 1 fgr. fip.
„ „ „ 100 ffr. 6 »/o, im SJiarimum 5 ffr. ; bei Uner»

haltlichïeit 3 %, im SDtarimum 272 fgr.

„ „ „ 200 ffr. 5 %, im SOtajjimum 8 ffr. ; bei lltter»
hätttidhfeit 272 °/o, im SJlapimum 4 ffr.

' „ über 200 ffr. 4—2 ®/o? bei Unerf)ciitlid)ieit 2—1 %•
fgür Stidjtmitgüeber gilt ber nachfteljenbe ®arif:

Sntaffi bis p 50 ffr. 3 ffr., bei llnerhältlidjteit 172 jjr.
„ „ „ 100 fyr. 9 ®/o, im SDlartmum 7 §r. ; bei Unèr»

hältlicßfeit 4 ®/o.

„ „ „ 200 ffr. 7 %, im SJlarimum 12 fgr. ; bei llner=
haltlichïeit 3 %.

„ über 200 ffr. 6—3 %; bei Ünerhültlid)!eit 2 %.
Son ffiichtmitgliebern fann ein fleiner Sorfchuß

tierlangt werben.

ZÜRICH.
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gratis und franko. 998h
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Zwecke im Jahre 1901 eine Flugschrift in deutscher und
französischer Sprache herausgegeben, betitelt: „Hand-'
werksmeister und Gewerbetreibende vereinigt euch!"
Dieselbe ist bereits in mehreren tausend Exemplaren
gratis verbreitet worden; aber manche Sektionen und
Vereine haben ihr nicht die gewünschte Beachtung ge-
schenkt.

Wir möchten bei Beginn des Wintersemesters neuer-
dings allen Sektionen zur Pflicht machen, die Organi-
sation des Gewerbestandes nach besten Kräften zu
fördern und zwar nicht nur durch Gewinnung neuer
Mitglieder für ihren eigenen Verein. Möge jede Sektion,
mögen namentlich auch die Vorstände der kantonalen
Gewerbeverbände in ihren Gebieten Umschau halten,
ob nicht gewerbtätige Ortschaften einer gewerblichen
Organisation entbehren, und sich sodann bemühen, da-
selbst einflußreiche und opferwillige Männer zu ge-
winnen, welche die Bildung neuer Handwerker- und
Gewerbevereine ins Werk setzen. Die Initiative sollte
freilich von den ansässigen Gewerbetreibenden selber
ausgehen und nicht von außen kommen. Der gute Wille
und die Einsicht sind meist vorhanden, aber es bedarf
blos des tatkräftigen Anstoßes irgend eines Einzelnen,
um den schlummernden Keim zu einer lebenskräftigen
Verbindung zu entfalten.

In der vorerwähnten Flugschrift sind „Ratschläge
für Gründung von Gewerbevereinen" enthalten. Unser
Sekretariat iA jederzeit bereit, den Initiante» mit Rat
und Auskunft an die Hand zu gehen, sei es durch
Ausarbeitung eines Aufrufes zur Sammlung, durch
Entsendung sachkundiger Referenten auf Kosten des

Schweizerischen Gewerbevereins, durch Mithülfe bei
Ausarbeitung von Statuten und dergleichen, sowie
durch unentgeltliche Verabfolgung genannter Flugschrift
nach Bedarf.

Möge diese Mithülfe recht fleißig in Anspruch ge-
nommen werden! (Schluß folgt.)

Uerblmbsmesen.
Eine neue Schöpfung des Gewerbeverbandes Zürich.

Die letzte Delegiertenversammlung des Gewerbeverbandes
Zürich hat einstimmig die Erweiterung seines ständigen
Sekretariates zu eiuem Rechtskonsultations-un d

Jnkassobureau beschlossen. Der Sekretär des Ver-
bandes wird in der Folge als Sekretär und Rechts-
konsulent desselben, den Gewerbetreibenden Zürichs,
also nicht blos den Verbandsmitgliedern, — diesen

allerdings zu wesentlich erniedrigten Tarifansätzen, auf
Grund der nachstehenden Bestimmungen zur Verfügung
stehen:

1. Den Mitgliedern des Verbandes werden Konsultationen
gewerblicher Natur, soweit sie für eine ganze Berufsgruppe Inter-
esse haben und nicht das Privatgeschäft eines einzelnen betreffen,
gratis erteilt.

2. Für andere Konsultationen werden den Mitgliedern 30 Rp.
bis 1 Fr, berechnet.

3. NichtMitglieder bezahlen für eine Konsultation 1—3 Fr.
4. Die Ausfertigung von schriftlichen Arbeiten wird je nach

der Größe derselben unter besonderer Berücksichtigung der Ver-
bandsmitglieder zu bescheidenem Preise berechnet.

5. Für Bemühungen, wie Ausgänge rc., haben die Verbands-
Mitglieder 5V Rp. bis 1 Fr., NichtMitglieder bis 3 Franken zu
entrichten.

6. Bei dem Inkasso von Forderungen auf dem Wege des
vom Sekretariat eingerichteten Mahnversahrens (mit schwarzer
Liste, welche ausschließlich den Verbandsnntgliedern zur Verfügung
steht), gilt für die Mitglieder des Verbandes der nachstehende Tarif :

Inkassi bis zu 50 Fr. 2 Fr. fix; bei Unerhältlichkeit 1 Fr. fix.
„ „ „ 100 Fr. 6 "/», im Maximum 5 Fr.; bei Uner-

hältlichkeit 3 °/o, im Maximum 2'/z Fr.
„ „ „ 200 Fr. 5 s/o, im Maximum 8 Fr.; bei Uner-

hältlichkeit 2'/s °/o, im Maximum 4 Fr.
' „ über 200 Fr. 4—2 "/<>; bei Unerhältlichkeit 2—1 "/<>.

Für NichtMitglieder gilt der nachstehende Tarif:
Inkassi bis zu 50 Fr. 3 Fr., bei Unerhältlichkeit 14/- Fr.

„ „ „ 100 Fr. 9 °/<>, im Maximum 7 Fr. ; bei Unèr-
hältlichkeit 4 °/o.

„ „ „ 200 Fr. 7 "/», im Maximum 12 Fr.; bei Uner-
hältlichkeit 3 °/o.

„ über 200 Fr. 6—3 "/»; bei Unerhältlichkeit 2 "/«.

Von NichtMitgliedern kann ein kleiner Vorschuß
verlangt werden.
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